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SACHVERHALT 

 
A fährt mit B und C zu einer Selbstbedienungs-(SB-)Tankstelle. Sie haben 
vereinbart, den Pkw zu betanken, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, sowie die 
Tankstelle unter Verwendung eines Messers zu überfallen. An der SB-Tankstelle 
angekommen, lässt A den B und C im Bereich der Toiletten raus und fährt zu einer 
Zapfsäule. A betankt den Wagen mit Sprit im Wert von 56 EUR, wobei er sich 
bemüht, unerkannt zu bleiben. Dazu zieht er die Kapuze seiner Jacke tief ins 
Gesicht. Zuvor hatte er bereits die Kennzeichen abgedeckt. Der 
Tankstellenmitarbeiter O bemerkt den Tankvorgang nicht. Anschließend stellt A 
das Auto fluchtbereit im Bereich der Toiletten ab.  
Nun betreten A, B und C den Verkaufsraum. A stellt sich an die Kasse, sodass O 
denkt einen zahlungswilligen Kunden vor sich zu haben. Wie zur Umsetzung des 
Überfallplans angedacht lenkt A den O mit der Frage nach Zigaretten ab, worauf B 
hinter den Verkaufstresen geht und ihm ein Messer an den Hals hält. Nach 
Aufforderung des A öffnet O die Kasse, woraufhin C das darin enthaltene Geld 
entnimmt. A, B und C flüchten mit dem Fahrzeug und teilen die Beute auf. 
 
Wie hat sich A strafbar gemacht? Ggf. erforderliche Strafanträge gelten als 
gestellt. 
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